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Kurzfassung

BUWOG – Bauen und Wohnen Gesellschaft mbH

Im Jahr 2000 fasste der Bundesminister für Finanzen den Beschluss, die
BUWOG – Bauen und Wohnen Gesellschaft mbH (BUWOG) zu veräußern.
Diese Maßnahme war Teil eines Regierungsprogramms, das eine Konzentra-
tion der staatlichen Leistungen auf Kernfunktionen und somit eine Veräuße-
rung von Bundesbeteiligungen an Unternehmungen vorsah. Weiters sollten
die daraus erzielten Erlöse zur Tilgung der Staatsschulden und zur Verringe-
rung des Budgetdefizits beitragen.

Eine Veräußerung wäre dann wirtschaftlich, wenn die sich aus der geringe-
ren Staatsverschuldung ergebende Zinsersparnis höher wäre als der Einnah-
menausfall des Staates aus den abgeführten Gewinnen seiner Wohnbauge-
sellschaften.

Da das Veräußerungsverfahren beim Abschluss der Gebarungsüberprüfung an
Ort und Stelle noch im Gange war, konnte der RH den Erfolg noch nicht be-
urteilen.

Ein im Herbst 2000 gestartetes Projekt, die Wohnungen der Wohnbaugesell-
schaften den Mietern zum Kauf anzubieten, stieß auf geringes Interesse. Das
BMF unterließ es, den Aufwand, den zu erwartenden Erfolg sowie den Zeit-
rahmen dieses Projekts abzuschätzen. Ebenso wenig wurden die Auswirkun-
gen der Wohnungsverkäufe auf die zeitgleich stattfindende Veräußerung der
Wohnbaugesellschaften berücksichtigt.

BMF

Kenndaten der BUWOG – Bauen und Wohnen Gesellschaft mbH

Eigentümer Republik Österreich 100 %
Unternehmungsgegenstand

1997 1998 1999 2000 2001
Gebarungsentwicklung in Mill EUR
Umsatzerlöse 89,72 75,77 78,45 79,33 90,88
Bilanzgewinn 8,65 7,60 7,77 7,97 134,45*

Anzahl
Mitarbeiter 95 93 93 95 93
Wohnungsbestand

* Auflösung von Gewinnrücklagen

18 846 19 363 19 627 19 738 20 349

Entwicklung und Abwicklung von Bauprojekten;
Errichtung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Baulichkeiten
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Prüfungsablauf und
–gegenstand

Vorbereitung

1

2.1

2.2

Der RH überprüfte von Juni bis August 2002 die Gebarung der BUWOG – Bauen
und Wohnen Gesellschaft mbH (BUWOG). Schwerpunkte der Gebarungsüber-
prüfung waren die Vorbereitung des Verkaufs der Unternehmung sowie der Ver-
kauf von Wohnungen an die Mieter.

Zu den im November 2002 zugeleiteten Prüfungsmitteilungen nahm die BUWOG
im Dezember 2002 Stellung. Das BMF verzichtete im April 2003 auf eine Stel-
lungnahme und teilte mit, dass zwischen dem BMF und dem RH keine nennens-
werten Auffassungsunterschiede bestünden. Der RH erstattete seine Gegenäuße-
rung im April 2003.

Im Jahr 2000 fasste der Bundesminister für Finanzen den Beschluss, die BUWOG
sowie andere bundeseigene Wohnbaugesellschaften zu veräußern. Diese Vorha-
ben waren Teil eines Regierungsprogramms, das eine Konzentration der staat-
lichen Leistungen auf Kernfunktionen und somit eine Veräußerung von Bundes-
beteiligungen an Unternehmungen vorsah. Weiters sollten die daraus erzielten
Erlöse zur Tilgung der Staatsschulden und zur Verringerung des Budgetdefizits
beitragen.

Um den Wert der Wohnbaugesellschaften zu steigern, wurden Überlegungen an-
gestellt, bei Neuvermietungen künftig gesetzlich höhere Mieten als bisher zuzu-
lassen. Synergieeffekte zwischen den Wohnbaugesellschaften wurden nicht
untersucht und somit auch nicht genutzt.

Da das Veräußerungsverfahren beim Abschluss der Gebarungsüberprüfung an
Ort und Stelle noch im Gange war, konnte der RH den Erfolg noch nicht beurtei-
len.

Der RH empfahl, noch vor der Veräußerung der Unternehmung alle Möglichkei-
ten zur Ergebnisverbesserung auszuschöpfen. Durch eine Zusammenarbeit zwi-
schen den Wohnbaugesellschaften, zB im Bereich des Einkaufs oder der Haus-
verwaltung, wäre eine Aufwandsreduktion möglich.

Der RH wies darauf hin, dass die Wirtschaftlichkeit der geplanten Veräußerung
nicht nur am erzielten Verkaufserlös, sondern auch an den langfristigen Auswir-
kungen auf den Staatshaushalt zu messen sein wird. Zwar würde der Verkaufs-
erlös den Staatsschuldenstand verringern, gleichzeitig aber würden die bisheri-
gen regelmäßigen Gewinnausschüttungen der Wohnbaugesellschaften an den
Bund wegfallen. Die Veräußerung wäre daher dann wirtschaftlich, wenn die sich
aus der geringeren Staatsschuld ergebende Zinsersparnis höher wäre als der Ein-
nahmenausfall des Staates aus den abgeführten Gewinnen seiner Wohnbauge-
sellschaften.

Veräußerung der Gesellschaft
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Ausschreibung

Weitere Feststellung

Wohnungsverkäufe

Vorbereitung

3.1

3.2

4

5.1

5.2

Der Verkauf der bundeseigenen Wohnbaugesellschaften sollte durch eine Unter-
nehmung mit einschlägigen Erfahrungen erfolgen. Das BMF schrieb die damit im
Zusammenhang stehenden Dienstleistungen in einem zweistufigen Verfahren aus.

Die Auftragsvergabe war ursprünglich für Mitte 2002 vorgesehen. Es war ge-
plant, die Wohnbaugesellschaften bis Ende 2002 zu veräußern, damit der Erlös
noch dem Budgetvollzug 2002 zugute käme. Während des laufenden Ausschrei-
bungsverfahrens tauchten jedoch Zweifel auf, ob der Veräußerungserlös von der
EU als defizitsenkend anerkannt werden würde. Nach Gesprächen mit Experten
der EU informierte das BMF die Bieter im Juli 2002 darüber, dass es — entgegen
den ursprünglichen Zielen — für die Bewertung der Angebote keine Rolle mehr
spiele, welche Auswirkung das jeweilige Konzept auf das Budgetdefizit habe.

Weiters änderte das BMF das ursprüngliche Ziel, die Wohnbaugesellschaften bis
Ende 2002 zu veräußern. Nunmehr verlangte es von den Bietern die vorzuneh-
mende Veräußerung innerhalb von 15 Monaten nach Erteilung des Zuschlags.
Der Zuschlag erfolgte somit nicht, wie ursprünglich geplant, Mitte 2002, son-
dern erst im September 2002.

Der RH beanstandete die mangelhafte Vorbereitung der Veräußerung. Die Aus-
wirkung auf das Budgetdefizit nach EU–Kriterien hätte schon vorweg geklärt
werden können, wodurch die Verzögerung und die Änderung der Ausschreibung
vermeidbar gewesen wären.

Eine weitere Feststellung des RH betraf die Abwicklung des Verkaufsverfahrens
durch einen beauftragten Rechtsanwalt, die durch das BMF selbst hätte kosten-
günstiger erfolgen können.

Der Bundesminister für Finanzen beabsichtigte seit Herbst 2000, die von
bundeseigenen Wohnbaugesellschaften errichteten Wohnungen den Mietern
zum Kauf anzubieten. Der Erlös aus den geplanten Wohnungsverkäufen sollte
einen Beitrag zum angestrebten Nulldefizit leisten. Weiters gehörte es nach Auf-
fassung der damaligen Bundesregierung nicht zu den Kernaufgaben des Staates,
Wohnungen in großer Anzahl zur Verfügung zu stellen.

Eine Arbeitsgruppe des BMF legte die Bedingungen fest, die den Verkaufsangebo-
ten an die Mieter zugrunde gelegt werden sollten. Dazu zählte unter anderem das
Erreichen einer Quote von 25 % kaufinteressierter Mieter innerhalb einer Woh-
nungsanlage, um diese Wohnungen zu verkaufen. Der zu erwartende Erfolg der
Verkaufsaktion, ein Zeitrahmen sowie die Aufwendungen wurden nicht abge-
schätzt. Ebenso wenig wurden die Auswirkungen der Wohnungsverkäufe auf die
zeitgleich stattfindende Veräußerung der Wohnbaugesellschaften berücksichtigt.

Der RH beanstandete, dass durch das BMF weder Aufwand, Erfolg und Zeitrah-
men noch Auswirkungen des Vorhabens abgeschätzt worden waren.

BMF
BUWOG – Bauen und Wohnen

Gesellschaft mbH
Veräußerung der
Gesellschaft
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Umsetzung

Finanzielle
Auswirkungen

Weitere Feststellung

Schluss-
bemerkungen

6.1

6.2

7.1

7.2

8

9

Die BUWOG setzte das Vorhaben um, indem sie ihre Mieter über die Kauf-
möglichkeit und über die Rahmenbedingungen informierte. Im Jahr 2002 senkte
das BMF wegen der geringen Nachfrage die Mindestinteressentenquote je
Wohnhausanlage von 25 % auf 10 %. Die Verkaufsbemühungen waren zum Ab-
schluss der Überprüfung durch den RH an Ort und Stelle noch im Gange.

Nach Ansicht des RH wäre das geringe Interesse der Mieter bei einer sorgfältigen
Vorbereitung des Verkaufsprojekts vorhersehbar gewesen.

Die BUWOG schätzte ihre Aufwendungen für die Verkaufsaktion mit Stand Ende
September 2002 auf 410 000 EUR; bis zum Abschluss der Wohnungsverkäufe
wären noch weitere Aufwendungen von 930 000 EUR zu erwarten. Der Erlös aus
den Wohnungsverkäufen betrug zum selben Zeitpunkt 114 000 EUR.

Der RH hielt fest, dass bisher eines der Ziele der Verkaufsaktion, nämlich die
Leistung eines Beitrags zur Erreichung des Nulldefizits, nicht im gewünschten
Ausmaß erreicht wurde. Eine diesbezügliche Entwicklung kann auch künftig
nicht erwartet werden.

Eine weitere Feststellung des RH betraf einen Rechtsstreit zwischen der BUWOG
und der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte wegen rechtswidriger Be-
stimmungen in den Kaufangeboten, der nach Ansicht des RH bei sorgfältiger
Vorprüfung vermeidbar gewesen wäre.

Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

(1) Die Wirtschaftlichkeit der geplanten Veräußerung der bundeseigenen
Wohnbaugesellschaften sollte nicht nur am erzielten Verkaufserlös, sondern
auch an den langfristigen Auswirkungen auf den Staatshaushalt gemessen
werden. Eine Veräußerung wäre dann wirtschaftlich, wenn die sich aus der
geringeren Staatsverschuldung ergebende Zinsersparnis höher wäre als der
Einnahmenausfall des Staates aus den abgeführten Gewinnen seiner Wohn-
baugesellschaften.

(2) Vor einer Veräußerung der BUWOG sollten alle Möglichkeiten zur Ergeb-
nisverbesserung ausgeschöpft werden.

Wohnungsverkäufe
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